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Vertragsveinbarung für Workshops und Vorträge 

 

Ich garantiere Ihnen: 

– Workshops und Vorträge, deren Inhalte konsequent auf die mit Ihnen besprochenen 
Zielsetzungen ausgerichtet sind,  

– praxiserprobte Inhalte und einen inspirierenden Trainingsstil, 
– die Förderung der TeilnehmerInnen gemäß ihrer individuellen Ressourcen und ihrer 

realistischen Möglichkeiten, 
– Diskretion über die Trainings gegenüber Dritten, 
– verbindlich vereinbarte Termine einzuhalten. Fälle höherer Gewalt sind davon 

ausgenommen. 
 

Als Auftraggeber verpflichten Sie sich: 

– mir Abmeldungen schriftlich per Mail mitzuteilen,  
– bei Abmeldungen bis 21 Tage vor Trainingsbeginn zahlen Sie mir 50% des Honorars, 

bei kurzfristigeren Abmeldungen den vollen Betrag, 
– Trainingsmaterialien oder Auszüge daraus nicht ohne meine schriftliche Einwilligung 

zu vervielfältigen oder zu veröffentlichen. Video- und Fotodokumentationen während 
der Trainings sind im Vorfeld schriftlich mit mir zu vereinbaren. 

– zu folgender Zahlungsmodalität: Die Zahlung des Honorars erfolgt bis zum ersten 
Trainingstag, die Honorar-Rechnung geht Ihnen drei Wochen vor dem ersten 
Trainingstag zu. 

 
 

Weiterhin gilt zwischen uns vereinbart: 

– Änderungen oder Ergänzungen unserer Vereinbarungen sind erst dann gültig, wenn 
ich sie schriftlich bestätigt habe. 

– Im Sinne einer effizienten Weiterbildung ist die Teilnahme der TeilnehmerInnen an 
den allen Terminen verbindlich. Bei verpaßten Trainingsterminen besteht kein 
Anspruch auf Ersatz. Ich behalte mir das Recht vor, Workshops bei zu geringer 
TeilnehmerInnenzahl nicht durchzuführen bzw. zu verschieben. 

– Für den Fall eventueller Streitigkeiten ist Frankfurt am Main Ort des Gerichtsstandes. 
 


